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A lle  Rechte Vorbehalten

Von wem müssen die Baupolizeizeiclniungen verantwortlich unterschrieben sein ̂
V o r s c h l ä g e  zur A b ä n d e r u n g  des  b es te h e n d en  B r a u c h e s ,  a u s g e a r b e i t e t  im A u f t r ä g e  des  V o r s t a n d e s  des  

A.V.B. vom B a u r a t  Clouth

Beim V orstände dos A .V .B . is t  über das V o r le g e n  b a u -  
t o c h n i s c l i e r  U n t e r la g e n  zu  p o l i z e i l i c h e r  ¡G e n e h m ig u n g  
das nachstehende Schreiben eingegangen:

„Der A m tsvorsteher in G. bei Berlin verlangt plötzlich ent
gegen  der ständigen P raxis der Präsidien von Groß-Berlin, daß, so
bald ein Bau begonnen, und, w ie es üblich ist, der M aurermeister die 
strafrechtliche V erantwortung übernimmt, alle Bauzeichnungen, 
statischen Berechnungen usw. von diesem und nicht mehr 
von dem bauleitenden A rchitekten unterzeichnet werden dürfen.“ 

„Es widerspricht dies natürlich dem Sinne des G esetzes und 
der bisherigen Gepflogenheit, würde auch Zuständo zeitigen , die 
unübersehbar sind. Denn wie kann beispielsw eise der Maurer
m eister eine schw ierige konstruktive L ösung beurteilen?“

„Ein U nding aber is t es, wenn sich sogar der A rchitekt 
seine Fassade von dem M aurermeister unterschreiben lassen m uß.“ 

„W enn die A nsicht des A m tsvorstehers durchgreifen sollte, 
würde die w irtschaftliche E xisten z des Berliner A rchitekten, 
ganz abgesehen davon, daß or in ein A bhängigkeitsverhältnis 
zu seinem M aurermeister treten müßte, schw er geschädigt sein, 
denn w as sa g t der Bauherr, wenn ihm seitens des A rchitekten  
erklärt wird, er m üsse sich seine eignen Zeichnungen von dem 
Maurermeister bescheinigen lassen, sonst hätten dieselben keine 
G ültigkeit?“

Hierzu is t  sachlich folgendes auszuführen:
D as Verfahren des A m tsvorstehers in G. is t  durchaus nicht 

ungewöhnlich und w eicht von dem der Polizeibehörde in Berlin  
nicht ab, es is t  durch die bestehenden Vorschriften bedingt.

D ie Baupolizeiverordnung für Berlin vom 15. A u gu st 1897 
schreibt in § 28 Ziff. 5 ausdrücklich vor:

„Säm tliche Bauvorlagen sind in drei Exemplaren — von 
dem Eigentüm er und dem v e r a n t w o r t l i c h e n  B a u u n t e r 
n e h m e r  unterschrieben —  einzureiehen.“

U nter B erücksichtigung dieser V orschrift heißt es in den 
jedem Bauscheino beigefügten „Allgem einen baupolizeilichen Vor
schriften, deren Erfüllung ausdrücklich zur B edingung gem acht 
wird usw .“, unter Ziffer 1:

„A ls verantwortlicher Bauausführender g ilt  der Behörde 
gegenüber derjenige, welcher die Bauscheinzeichnungen in dieser 
Eigenschaft unterschrieben hat, und zwar auch dann, wenn er 
die A usführung einzelner A rbeiten anderen Unternehmern über
tragen sollte, so lange, bis ein W echsel in der Person des 
Bauausführenden dem Kgl. Polizeipräsidium  angezeigt is t .“

Der Bauausführende is t  ferner gemäß § 30 der B P 0 .  ver
pflichtet, bei Beginn der A usführung eine A nzeige davon zu 
erstatten. Mit dieser A nzeige hat er sieh zugleich als ver
antwortlich für die Gesam tausführung zu erklären.

Für die Polizeiverw altung ist sonach der den Entw urf 
fertigende A rchitekt ohne Interesse; ihr komm t es darauf an, 
neben dom Eigentüm er den verantwortlichen Unternehmer fest
zustellen. D er Sinn der V erantw ortlichkeitserklärung wird v iel
fach, w ie auch in obigem Schreiben irrtüm lich aufgefaßt. Der 
botr. Unternehmer übernimmt mit ihr nicht die strafrechtliche 
V erantw ortlichkeit zugleich für alle anderen U nternehm er, da 
dieso durch Gesetze geregelt is t  und nicht durch Polizoivor- 
schrifton oder durch mehr oder w eniger unfreiwillige Erklärungen  
geändert werden kann. D ie zu übernehmende Verantwortung  
der Baupolizeibehörde gegenüber bezieht sich vielmehr auf Er
füllung der polizeilichen V orschriften und A uflagen  und hat den 
Zweck, ein sofortiges Eingreifen der Polizei im Bedarfsfälle zu er
möglichen, ohne daß erst unter den vielen am Bau B eteiligten  U m 
frage gehalten werden müßte, an wen im betr. F alle  die A uf
lage zu richten is t, z. B. betr. E instellung w eiterer Arbeiten  
bis zur B eseitigun g eines Gefahrmoments, U ntersagung noch 
nicht genehm igter Arbeiten, Verbot weiterer Verwendung un
vorschriftsm äßiger M aterialien, R üstungen usw.

W enn also der entwerfende A rchitekt die Bauvorlagen  
unterschreibt, so kann er a ls verantwortlicher A usführender nur 
dann anerkannt werden, wenn er die Vorbedingungen eines 
Bauunternehmers erfüllt, d. h. wirklich selbständiger Gewerbe
treibender is t  und auch polizeilich das Baugewerbe angem eldet hat. 
(A ls A rchitekt is t  er nicht verpflichtet, ein Gewerbe anzumelden.) 
Er muß es sich alsdann gefallen lassen, daß im Interesse des 
H andw erkersehutzes auf Grund dieser M eldung seine Z uverlässig
k e it geprüft wird. U ebt der betr. A rchitekt dagegen nicht 
das Baugewerbe aus, so is t  seine U nterschrift unter den 
V orlagen für polizeiliche Interessen w ertlos und der E igen
tüm er muß angehalten werden, zunächst einen ausführenden  
Unternehmer zur U nterzeichnung zu veranlassen, bevor dlo 
Genehmigung orteilt wird.

E s läßt sich nicht bestreiten, daß der entwerfende A rchitekt 
sich durch eine derartige scheinbare E inschätzung des W erts 
der U nterschrift eines Bauunternehm ers im V ergleich zu seiner 
eignen in den A ugen des Publikum s beschw ert fühlen kann 
und es muß ihm zugestanden werden, daß er m it Recht eine 
Aenderung dieses Zustandes erstrebt.

D ie Entwurfszeichnungen sind das geistige  Produkt des 
entwerfenden A rchitekten, unter sie gehört nicht die U nter
schrift des ausführenden Unternehm ers, der sich unter U m 
ständen damit den A nschein zu geben weiß, daß die Entwürfe 
von ihm gefertig t sind. D e r  A r c h i t e k t e n - V e r e i n  w ü r d e  
s ic h  e in  V e r d ie n s t  e r w e r b e n , w e n n  er  zu  e in e r  A e n -  
d o r u u g  d e s  j e t z i g e n  Z u s t a n d e s  d ie  I n i t i a t i v e  e r g r i f f e .
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M eines Erachtens hat auch die Polizeiverw altung gar kein 
Interesse daran, daß der je tz ige  Zustand beibehalten wird, 
welcher einfach aus früheren Zeiten übernommen is t, wo die 
A rbeitsteilung zw ischen A rchitekt und Unternehmer noch nicht 
sd durchgeführt war w ie je tz t und der Bauherr auch die V er
gebung der A usführung in einzelnen Teilen unter M itwirkung  
eines bauleitenden A rchitekten noch n icht kannte. (Daher is t  
auch eine etw aige V erantwortung durch einen Bauleitenden in 
der B  P 0 . noch n icht vorgesehen.) Ich möchte vielm ehr be
haupten, daß der P olizeivenvaltung selbst daran gelegen  sein 
müß, daß eine A npassung der einschlägigen Bestim m ungen an 
die jotzigen  Zustände m öglichst bald erfolgt. Denn die E r
fahrung lehrt, daß die U nterzeichnung der Entw urfsstiicko durch 
einen Äusfiihronden dadurch allmählich ganz w ertlos geworden 
ist, daß in w enigstens 90 von 100 Fällen die U nterzeichnung  
nur noch eine Erfüllung einer Form is t  und daß bei Beginn  
der A usführung plötzlich ein ganz anderer Ausführender nam
haft gem acht wird. Hierm it wird aber die polizeiliche F e s t
stellung seiner Z uverlässigkeit sehr erschw ert und unwirksam , 
denn der Bauschoin is t  erteilt und die A rbeiten sind im Gange; 
bis die Erhebungen über einen fremden, wom öglich außerhalb 
wohnendon Unternehm er abgeschlossen sind, werden die wuch
tigsten  A bschnitte der A usführung in der R egel zu Ende g e 
führt sein. E ine A blehnung des Äusführenden kann m it Erfolg  
nur vor dem B eginne der A usführung statthaben.

A ls Vorbesserung des jetzigen  Zustandes wrürde ich eine 
Abänderung der einschlägigen V orschriften der B P O . emp- 
fehlon, und zwar in nachstehendem Sinne:

1. für § 24 Ziff. 5: Die B auvorlagen brauchen nur von dem 
Eigentüm er des Grundstücks unterzeichnet zu sein, um ihre Z u
gehörigkeit zu dem B auantrag und dem zu erteilenden Bau- 
schcine festzustelleu.

Der entwerfende A rch itek t kann sich als der V erfasser 
seiner Arbeiten auf den Entw urfsstücken bezeichnen, is t  dazu 
aber nicht v erp ach tet; dasselbe g ilt  von dem V erfertiger der 
stat. Berechnungen h insichtlich dieser U nterlagen.

2. für § 30: M it der A usführung darf nicht eher begonnen  
werden, bis der Ausführende der Gesamtarbeiten der B au
polizeibehörde gegenüber unter A ngabe der Nummer und dos 
D atum s des B auscheines sow ie seines Vor- und Zunamens, 
Standes und W ohnortes die Uebernahme der V erantw ortung in 
polizeilicher H insicht erklärt hat und die F estste llu n g  getroffen  
ist, daß gegen die A usführung durch ihn Bedenken nicht zu
erheben sind.

W erden die Bauarbeiten nicht a ls Gesamtunternehmen aus
geführt, so muß ein bautechnisch vorgebildeter Bauleitonder 

i  die entsprechende V erantw ortung der Baupolizeibehörde gegen
über übernehmen, und zugleich gehalten sein, die erforderlichen 
Angaben über die einzelnen Handwerker, wclcho selbständig  
einzelne Teile der Bauausführung übertragen erhalten, recht
zeitig  dem Fortgange der A usführung gemäß der Baupolizeibe- 
liördo zu machen. A uch hier darf m it der A usführung der 
Arbeiten bzw. der einzelnen A bschnitte erst begonnen werden 
nach erfolgter F eststellun g, daß gegen  den Bauleitenden und 
die betr. Handwerker Bedenken nicht zu erheben sind.

Jeder W echsel in den Personen is t  in gleicher W eise an
zuzeigen.

E in solches Verfahren mag im lotzteren F alle etw as um
ständlich erscheinen, es is t  jedoch durch das Gesetz über den 
Handworkerschutz bedingt und wird sich in der P raxis bald 
leichter gesta lten , wrenn erst durch w eitere G erichtsentschei
dungen die als unzuverlässig anzusehenden Bauleitenden und 
Handwerker allgem ein als solche kenntlich gem acht sind.

Sollte  aus juristischen Gründen trotz des sogenannten Ge
setzes über den kleinen Befähigungsnachw eis eine derartige 
F assung der B P O .  in H inblick auf die Geworbefreiheit nicht 
angängig sein, so müßten diese G esichtspunkte anderw eitig zur 
Durchführung gebracht werden, etwra durch einen entsprechen
den V orbehalt in der E rteilung des B auscheines, der je tz t schon  
den Vorbehalt enthält, daß die Erlaubnis unbeschadet aller 
R echte D ritter erfolgt.

Können die in den heutigen großstädtischen Wohnverhältnissen liegenden Mängel und 
Schäden heliohen werden?

W e t t b e w e r b a r b e i t  um den S t r a u c h p r e i s  1911 des  A.V. B. vom Baurat Albert Weiß in Cliarlottenburg
(F o r tse tz u n g  au s N r. 8, S e ite  80)

D ie  w irtschaftliche D epression nach dem Krach drückte 
stark auf die Löhne, Boden-, Häuser- und M ietpreise; dieses, 
sow ie auch der M angel an flüssigem  K apital bedingte für die 
Spekulation ein Jahrzehnt der Ruhe. Inzw ischen wurden die 
m angelhaften V erkehrsm ittel durch die F ertigstellu n g  der 
schon in den Gründerjahren begonnenen oder projektierten  
Bahnen bedeutend verbessert. 1874 wurde die W annseebahn  
eröffnet und die Strecke B erlin— Griinau doppelgleisig mit 
neuen H altestellen  ausgebaut. 1877 kamen an der Schlesischen  
Bahn und an der Nordbahn w eitere H altestellen  in B etrieb und 
im gleichen Jahr wurde dio w estliche Ringbahn und 1882 
auch die Stadtbahn eröffnet usw . 1875 setzte  vreiter die V erstaat
lichung der B erliner Bahnen ein, dio dann zum Schluß den 
zum Teil v iergleisigen  A usbau und die so w esentliche V er
billigung der Tarife brachte. A uch wurden verschiedene V or
orte durch Pferdebahnen m it Berlin verbunden.

D ie Neuordnung der preußischen V erw altung, die durch 
dio K reisordnung vom 18. Dezember 1872 eingeleitet und 
durch die Landgem eindeordnung vom 5. Ju li 1891 abgeschlossen  
wurde, brachten für die V erw altung von Berlin und Um gebung  
gleichfalls eine völlige Umwälzung. Berlin schied 1875 aus 
dem Kommunalverband. D ie Schaffung einer Provinz Berlin, 
die die H auptstadt und die angrenzenden Gebiete umfassen  
sollte, scheiterte aber zweim al 1875 und 1876, schon in den 
K om m issionsberatungen des A bgeordnetenhauses. 1877 schieden  
Cliarlottenburg und in den letzten  Jahrzehnten Schöneberg, 
Rixdorf, W ilm ersdorf und Lichtenberg aus dem Kreisverband. 
D ie schon Endo der 70er  Jahre einsetzenden Bestrebungen, 
die Vororte in Berlin einzugem einden, scheiterten an den ver
schiedensten Gegensätzen und K urzsichtigkeiten der einzelnen  
Gemeinden, hauptsächlich aber an der Zurückhaltung des 
Berliner M agistrats und des Oberbürgerm eisters Zelle. E rst 
das im letzten  Jahr, trotz des größten W iderstandes der Inter
essenten, angenommene Zweckverbandsgesetz dürfte im stande

sein, die hier tatsächlich vorhandene große Lücke zum Teil 
auszufüllen.

D ie grundherrliche P olizei, die in  der B erliner U m gebung  
zum eist in den Händen der Domänenämter lag, die über g e 
w isse V erw altungspraxis in ‘der K olonisation und der B esied 
lung verfügte und auch jeder egoistischen Beeinflussung der 
interessierenden Grundbesitzer entrückt war, wurde bei U m 
gesta ltu n g  der V erw altungen aufgelöst. A n ihre S te lle  traten  
die Ortspolizeibehörden, denen vielfach die nötige Sachkenntnis 
fehlte und die auch m angelhaftes technisches Personal hatten, 
das den großen baupolizeilichen und sonstigen  Aufgaben der 
modernen Städteentw icklung ziem lich verständnislos gegen 
überstand.

D ie A usbildung unsrer Technikerw elt in bezug auf städ te
bauliche Fragen, nam entlich aber auch h insichtlich der w irt
schaftlichen Grundbedingungen des Städtebaus, lag  bisher und 
lieg t heute noch sehr im A rgen. Noch vor w en ig  Jahren  
traten die m eisten Staatstechniker ohne positive K enntnisse  
hinsichtlich dieser Fragen in den S taats- oder Kom munaldienst. 
A uf den H ochschulen wurden moderne städtebauliche Fragen  
weder in den fachtechnischen noch in don volksw irtschaftlichen  
Fächern berührt. L ediglich  bei der zw eiten Staatsprüfung  
wurden einige Fragen g este llt , auf die man sich  durch ein 
Ueberfliegen des schon obengenannten von Jos. Stübben be
arbeiteten T eils des Handbuchs der A rchitektur und höchstens 
noch durch ein U eberblättern des ebenfalls genannten W e r k s-  
von Camillo S itte  vorzubereiten suchte.

Von all den Technikern, dio seinerzeit die Staatsprüfungen, 
und zwar m it bestem  Erfolg abgelegt haben, h at sich wohl 
selten  einer m it diesen Fragen länger als höchstens acht Tage  
beschäftigt. I s t  es da ein Wunder, wenn man m it solcher 
V orbildung in der P raxis allen diesbezüglichen Fragen  
fremd gegenüberstand? In der Fachpresse erschien sehr 
selten einmal eine städtebauliche Abhandlung, auch sonst
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war se lb st für die strebsam sten Techniker fast keinerlei 
M öglichkeit gegeben, sich auf diesem Gebiet w eiter zu ver
vollkommnen. Solche Herren wurden Stadtbauräte, zum Teil 
von sehr großen oder w irtschaftlich sehr w ichtigen Kommunen 
und dort auf das noch unerschlossene Gelände losgelassen. 
Stubben und S itte  mußten nochmals herhalten und nachdem  
man beide Bücher m it mehr oder minder großem Verständnis 
zu Ende gelesen , dann konnte es losgehen. Im M agistrat saß 
vielle ich t noch ein K ollege, der aber höchstens auch einmal 
etw as von Stübben und S itte  gehört hatte, den man som it auf 
Grund des neuesten Studium s, das heißt der kurz vorher vor- 
genommonen D urchlesung der Bücher, sehr bald für sich g e 
winnen konnte. D ie von m ittleren Fachschulen ausgobildeten  
Techniker haben auf diesen Schulen noch nie ein W ort über 
Städtebau gehört und hören heute noch nichts darüber. D ie  
Bedeutung dieser m ittleren Techniker im R at der S tadt wird 
von denen, die noch nie in eine solche V erw altung hinein - 
gesehen, vielfach sehr unterschätzt. D iese Techniker haben in 
don allerm eisten Fällen, sowohl in dor Stadtverordnetenver
sam m lung als auch im M agistrat, durch persönliche Stellung  
und Verm ögen einen ganz bedeutenden Einfluß. Ein Stadtbau
rat, der m it solchen Herren nicht paktiert, würde schon im 
M agistrat auf Schw ierigkeiten stoßen, und in dor Bau- und 
Finanzkom m ission oder in dor Stadtverordnetenversam m lung, 
wo solch ein Techniker m eist das Referat hat, würde wohl 
kaum eine V orlage g la tt genehm igt werden.

A ll die Bebauungspläne sind som it mehr und minder Kom
promisse zw ischen den paar höheren Technikern, die von der Sache 
nicht allzu viel verstehen, und den m ittleren Technikern, die, wir 
müssen es offen aussprechon, m eist keine A hnung haben. D a
zwischen pendeln die übrigen besoldeten M agistratsm itglieder  
mit mehr oder minder starrem Kopf und Einbildungskraft, deren 
B lick  hier fast durchweg nicht durch Sachkenntnis getrübt ist, 
und die übrigen bürgerlichen M itglieder des M agistrats, der Bau- 
und Finanzkom m ission, von denen fast jeder Sonderwünsche 
hat. D er eine is t gegen  oine E ntlastungsstraße, w eil dadurch 
der Zwang, daß der Hauptverkehr vor den Gebäuden, an denen 
er auf die oder jeno W eise interessiert is t, w egfällt, der andere 
sträubt sich unter Gewinnung von Gegenstim men, weil eine 
Straßenanlage ihm zuviel Bauland wegnehmen würde usw . usw . 
Ist es denn da ein W under, wenn bei all den früheren B e
bauungsplänen fast überall so unbefriedigendes herausgekommen 
ist?  — E rst in den letzten Jahren is t  hier, namentlich dank 
der von Th. Göcke herausgegebenen Z eitschrift „Der Städte
bau“, eine bedeutsame U m wandlung eingetreten. D ie jotzt bei 
vielen Stadterweiterungen zur A usschreibung kommenden Kon
kurrenzen, die städtebaulichen Seminare und andres sind wohl 
ausschließlich dor steten A ufklärungsarbeit dieser Z eitschrift 
zu danken. Daß hier aber lange noch nicht genug getan wor
den is t ,  daß namentlich unsrer jungen T echnikerw elt, der 
höheren und der m ittleren, von A nfang an G elegenheit geboten  
werden muß, sich m it den ersten Grundlagen aller Bauten, 
m it der Stadtanlage und dem Grund und Boden zu beschäftigen, 
ja , daß von allen unbedingt auch der N achweis gefordert werden 
muß, daß sie sich damit beschäftigt haben, werden wir bei 
unsren späteren Ausführungen noch erörtern.

D ie oben genannton neuen Selbstverw altungen von Groß- 
Berlin wurden auch mehr und mehr bewußt oder unbewußt so 
stark dem Einfluß der lokalen grundbesitzenden Interessen  
unterworfen, daß es m eistens schon als eine großo Errungen
schaft zu bezeichnen war, wenn man die m öglichst getreue  
Kopie eines Berliner V orbilds —  mochte es noch so w ider
sinn ig  sein —  durchdrückte. Dr. Keller und Philipp N itze  
sagen in bezug auf diese Berliner Vororte m it Recht*): „Die 
Folge war eine Siedlungsw eise, bei der man über die großen  
gemeinsamen Bedürfnisse von drei Millionen Menschen zugunsten  
der Kirchturm sinteressen dor kleinen Gemeinden bzw. der sie  
beherrschenden Grundbesitzer und zugunsten der Dividenden  
der Terraingesellschaften zur Tagesordnung überging.“

E s würde hier zu w eit führen, vdio einzelnen Bebauungs
pläne der verschiedenen Gemeinden auch nur aufzuzählen, ge
schw eige denn sich m it den Mängeln dor einzelnen Pläne zu 
beschäftigen. In der überwiegenden Mohrzahl kommt der krasse j  

Schem atism us des Berliner Hobrechtschen Plans m it ganz un
verständlichen B locktiefen zur Geltung und nirgends bestand ein 
richtiger Zusammenhang zwischen den einzelnen Gemeinden. H er

mann Jansen, der dieVorarboiten für den W ettbewerb Groß-Berlin  
zum Teil gefertigt hat, sag t darüber u. a.*): .,Allenthalben  
findet sich ein ganz unüberlegtes schem atisches Äneinandor- 
gliedern von Bebauungsplänen, von denen dio m eisten gar nicht 
kläglicher ausfallon konnten. Von irgendwelcher R ücksicht auf 
Oertlichkeit, Bahnlinien, überhaupt K unst im Städtebau, wie 
sie seinem heutigen Stand entspricht, auch nicht im entfernte
sten zu reden. Selb st boim Versagen all dieser Eigenschaften  
wäre os doch das nächstliegende gew esen, w enigstens auf dio 
Nachbarn R ücksicht zu nehmen, seine Straßen m it jenen in 
Einklang zu bringen und für entsprechenden D urchgang der 
Hauptstraßen zu sorgen. L etztere, m it dem schönen T itel 
„Prachtstraßo“ dekoriert, ziehen sich von einem Ende der Ge
meinde zum andren und verlaufen dann tapfer im Sand oder 
in irgendeiner Nebenstraße. Von großzügigen Hauptverkobrs- 
linien, w ie sie der Millionenverkohr einer Großstadt erfordert, 
is t  ganz und gar zu schw eigen. Höhere gesundheitliche und 
ästhetische Grundsätze schieden bei diesem egoistischen Sonder
vorgehen erst recht aus. Genügend tiefe Toile für Erholungs
plätze, Parkstraßen und V olksgärten freizulassen, lag  natürlich  
ganz außerhalb des Interesses der Spekulanten, welche ein 
Maximum von Bauland herauszuschlachten als alleiniges Ziel 
anstrebten.“

Selbst bei der neuesten U m gestaltung von Groß-Berlin, 
beim Bau der D öberitzer Heerstraße, werden von Bruno Jaut- 
sehuß**) u. a. zum T eil — nam entlich für das Charlottenburger 
Gebiet —  gew iß auch berechtigte ästhetische Bedenken er
hoben. H ätte die Stadt Charlottonburg hier nicht viel Mühe, 
A erger und wahrscheinlich auch Geld sparen können, wenn sie  
sich bei diesem Projekt —- w ie es bei dem Plan von Groß-Berlin 
der F all war —  dio M itwirkung einer größeren Zahl berufener 
Städtebaukünstler gesichert hätte?

Die Bevölkerung von Berlin stieg  1880 auf 1 315287  und 
die des erw eiterten Polizeibezirks auf 163546  Personen. Dio 
bauliche W eiterentw icklung von Groß-Berlin wurde dabei durch 
die entstehende Verschärfung der K lassengegensätze w esentlich  
beeinflußt. Der W esten und Südw esten wurde in der Innen
stad t und auch in den Vororten der W ohnort der vornehmeren  
Klassen. Im Osten und Norden siedelten sich dagegen fast nur 
die proletarischen Schichten an. Lichtenberg und Pankow  
büßten ihre B edeutung als elegante V illenorto ein.

D io seinerzeit in don Vororten geltende Baupolizeiordnung  
vom 15. März 1872 enthielt keinerlei Begrenzung in der Höhe 
der Gebäude oder der Größe der Baufläche. Aber os w ar’grund
sätzlich  eine offeno Bauweise —  m it M inimalabstand von 5 m 
— verlangt oder die ausschließliche Errichtung von V illen  war 
in den m eisten Landhauskolonien grundbuchamtlich gesichert. 
In Charlottenburg enthielt die Baupolizeiordnung vom 26. Januar 
1872 gleichfalls keinerlei Bestim m ungen über die Höhe, nur ein 
m indestens 36 qm großer H of war vorgeschrieben. Obwohl von 
dem obengenannten Bauwich m it D ispens seitens des Landrats 
abgewichen werden konnte —  am Noliendorfplatz und in R ix- 
dorf hatte sich dies zu einor regelm äßigen V erw altungspraxis 
herausgebildet — , so mußte der Spekulant doch immer m it 
einer V ersagung der Genehm igung rechnen. D ies, sow ie auch 
die Tatsache, daß in Berlin selb st noch viel unbebautos Ge
lände vorhanden war und die Spekulation vö llig  beschäftigte, 
hemmten den S iegeslauf der M ietkaserne ganz bedeutend. 
Ende der 70er Jahre war dio M ietkaserne in allen Vororten, 
mit Ausnahm e der direkt an Berlin angrenzenden Straßcnzügo  
von Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf, nur vereinzelt 
vorzufinden. Boi der Gebäudesteuerrevision im Jahre 1880 wur-. 
den im ganzen Kreise T eltow  bei 11547  W ohngebäuden —- 
Schöneberg und Rixdorf hatten davon 2300 — nur 85 m it fünf 
und mehr, 114 m it vier und 372 m it drei Geschossen, dagegen  
2326 zw eistöckige und 8700 einstöckige Gebäude erm ittelt. 
Niederbarnim hatte bei 11199  W ohngebäuden ebenfalls nur 31 
fünf- und 114 vierstöckige Häuser. In Charlottenburg wurden 
von 1712 W ohngebäuden nur 8 fünfstöckige und 34 vierstöckige  
gezählt. A uch die Bodenpreise standen 1880 noch fast überall 
bedeutend unter denen der Gründerjahre.

E in e  e in z i g e  u n g lü c k l ic h e  V e r w a l t u n g s m a ß r e g e l  
l e n k t e  d io  g a n z e  E n t w ic k lu n g  m it  e in e m  S c h la g  in  
a n d r e  B a h n e n .

Nach 24 jährigen Vorbereitungen wurde am 15. Januar 1887 
für den Stadtkreis Berlin, unter dem W iderspruch des Berliner

*) G roß -B erlin s  b aulich e Zukunft.
*) Jahrbuch der B odenreform  Bd. o.

*•) V orträge  im  A rch itek ten -V ere ln , B erlin .
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M agistrats, eine neue Bauordnung erlassen, welche die A u s
nutzung der Grundstücke etw as beschränkte. Nach diesor neuen 
Bauordnung durften bebaute Grundstücke bis 3/j , unbebaute 
nur bis zu %  bebaut werden. Für die Höfe wurdon m indestens 
(10 qm — früher 28,51 qm — bei 6 m kleinster A bm essung  
verlangt. Für Ecken und w eniger a ls 15 m tiefo B austellen  
sow ie ältere stärker bebaute Grundstücke galten ein ige A u s
nahmen. E s durften höchstens fünf Geschosse errichtet werden; 
die Gebäudohöhe konnte überall 12 m betragen, bei einer größe
ren H öhe mußte sie g leich  der Straßenbreite sein, sie durfte j  

aber dabei das Maß von 22 m nicht überschreiten. D ie Höhe 
der Hintergebäude, für die früher koino Einschränkung bestand, 
durfte die davorliegende H ofbreite um 6 m überragon. Für 
das H ansaviertel und einen Teil des T iergartenviertels bestanden  
Baubeschränkungen.

D a die Scheidung zw ischen bebauten und unbebauten Grund
stücken auf Schw ierigkeiten stieß  und zum Teil auch unbillig  
war*), wurde am 15. A u gu st 1897, wieder unter Widerspruch 
des Berliner M agistrats, eine neue Bauordnung erlassen. Nach 
dieser neuen Bauordnung wurden die Bauplätze parallel zur B au
fluchtlinie in Streifen zerlegt. B ei E rm ittlung der Bebauungsfläche 
wird der erste bis 6 m reichende Streifen voll, der zw eite bis 
32 m reichende zu 7/io, der dahinterliegendo T eil, wenn das 
Grundstück innerhalb der früheren Stadtm auer lieg t, zu G/io 
und bei den übrigen Geländen zu 5/io gerechnet. Für den H aupt
hof is t  eine Grundfläche von 80 qm vorgeschrieben. B ei niede
ren Gebäuden und geringen Freiflächen bestanden einige A u s
nahmen. D ie B estim m ungen über die lichte Höhe der Wohn- 
räume und der Kellerwohnungen wurden verschärft. D iese  
neue Bauordnung war hinsichtlich der bebauungsfähigen Fläche 
ein erheblicher R ü ckschritt, nur bei den früher zu 3/.| be
bauten Grundstücken m it mehr als 32 m Tiefe trat eine E in
schränkung, sonst überall eine Verm ehrung der bebaubaren 
Fläche ein. Am 2. November 1897 wurde die gleiche B au
ordnung auf die zu Berlin gehörigen Teile der Hasenhoide aus
gedehnt und am 28. A u gu st 1906 wurde für das Gebiet nord
w estlich  am Viktoriapark ein V erbot für Fabrik- und Speicher
bauten erlassen.

D iese noue Berliner Bauordnung vom 15. Januar 1887  
hielt, um m it P aul V o ig t zu sprechen**), die K önigliche R egie
rung in Potsdam  für so ideal, daß sie nichts E iligeres zu tun  
hatte, als dieselbe am 24. Juni 1887 auf fast säm tliche V or
orte auszudehnen, also allen ländlichen Gebieten der Um gebung, 
sogar den schönen südw estlichen V illenvororten, die fünf
stöck ige M ietkaserno direkt aufzunötigen.

Dr. K eller und Ph. Nitze***) bezweifeln, ob diese Bauord
nung allein die Schuld an der A usbreitung der M ietkaserne 
trage. S ie sind der M einung, daß die Spekulation, w ie die 
beim Nollendorfplatz und in R ixdorf geübte, w eiter oben er
örterte V erw altungspraxis gezeig t, den früher vorgeschriebenen  
Bauwich im W ege des D ispenses hätte umgehen können. E s 
wird dabei übersehen, daß der Landrat des K reises Teltow, 
Stubenrauch, doch schon am 15. Dezember 1891 für einen 
großen Teil des Südens und W estens der Vororte von Berlin  
eine neue Bauordnung erließ —  diese wurde leider schon am 
5. Januar 1892 vom R egierungspräsidenten als rechtsungültig  
wieder aufgehoben — , die sich gegen die durch die M iet
kaserne entstandenen Schäden richtete. Ein Landrat, der so 
vorgeht, hätte  gewiß auch n icht für die Dauer die zur A uf
gabe des B auw ichs nötigen D ispense erteilt, und die übrigen  
hierfür in F rage kommenden Behörden würden wohl zw eifels
ohne auch diesem B eisp iel gefo lg t sein. D ie Spekulation hätte 
som it bei solch unsicheren V erhältnissen bestim m t nicht so zur 
G eltung kommen können als bei der neuen Bauordnung, die 
ihren w eitgehendsten  Forderungen R echnung trug.

D ie Folgen dieser Einführung der Berliner Bauordnung 
zeigten  sich bald in der ganzen Berliner U m gebung. Ueberall 
setzte  eine umfangreiche Terrainspekulation ein, die, begün stigt 
durch den allgem einen w irtschaftlichen A ufschw ung und die 
durchgreifende V erbesserung der V erkehrsverhältn isse, sich  
nam entlich in den w estlichen und südw estlichen Vororten aus
breitete und dort auch, um die Spekulationsw erte sofort zu 
realisieren, eine rege B au tätigkeit hervorbrachte. In Charlotten
burg, Schöneberg, Friedenau, Rixdorf und auch in Südende, 
sogar in Groß-Lichterfelde reihten sich M ietkaserne an M iet

*) D r. C. B a lte , P reu ß isch es  B au p olize irech t. 1905.
**) G rundrente und W oh nu n gsfrage,

**•) G roß -B erlin s  b au lich e Zukunft,

kaserne auf freiem Geländo oder an den Stellen  der früheren 
älteren V illen  und Bauernhäuser. D ie zierlichen Gärten 
schwanden und m achten den engen, öden, großstädtischen Höfen  
P latz , oder die Bewohner der alten B esitzungen wurden zwischen  
den hohen kahlen Brandmauern dieser M ietkasernen eingekeilt 
und zur F lucht gezw ungen. In den nördlichen Vororten trat 
die schädliche W irkung der Bauordnung nicht so stark auf, 
w eil die m angelhaften V erkehrsm ittel dort die sofortigo  
R ealisierung der Spekulationsw erte noch erschwerte, im Norden 
aber auch innerhalb der Ringbahn noch w eite Flächen verfüg
bar waren, die zunächst von der Spekulation ausgeschlachtet 
wurden.

D ie obongenannto als ungültig  erklärte Bauordnung desLand- 
rats Stubenrauch von 1891 hatte w enigstens das V erdienst, daß 
sio die R egierung und alle Sachverständigen von der N otw endig
keit überzeugte, daß die Bauordnungen in ganz andre Bahnen  
gelenkt werden müßten. U nter M itwirkung des Berliner 
A rchitekten-V ereins kam die neue Bauordnung vom 5. Dezember 
1892 zustande. Der Geltungsbereich derselben umfaßte so 
ziem lich das ganze, wohl jem als zur Bebauung kommende Go- 
biet, das sich an B erlin  anschließt. Innerhalb der Ringbahn 
blieb es bei der Berliner Bauordnung. A n Stelle  der Bauord
nung vom 15. A u gu st 1897 trat aber hier die Bauordnung vom 
22. A u gu st 1898, die unter andrem eine Einschränkung der 
Bebauung des zw eiten Goländestreifens, bis zu 65/ioo bzw. G0/ioo 
(in Berlin 70/jo o )  und des dritten bis zu ■r*°/xoo (in Berlin teils  
60/ioo, te ils  lioo) brachte. Nur an einzelnen S tellen  wurdon 
später, z. B. für das Gebiet des geplanten Schüneberger Stadt
parks am 2. A pril 1904, besondere Baubeschränkungen eingeführt.

Der Bereich der neuen Vorortsbauordnung vom 5. D ezem 
ber 1892 wurde in Bezirke m it geschlossener und offener B au
w eise (Landhausbezirke) e ingeteilt. Für die geschlossene B au
w eise galten  zw ei Bauklassen, K lasse I an regulierten Straßen  
m it geregelter W asserleitung und unterirdischer E ntw ässerung  
und K lasse II für nicht regulierte Straßen. B ei K lasse 1 
durften 5/io, Ecken G/io bebaut werden, zu lässige Gebäudehöho 
18 m m it jvier bewohnbaren Geschossen. B ei K lasse n  betrug  
die Bebauung 4/io, Ecken 5/io, Höhe 15 m m it drei Ge
schossen. In den Landhausbezirken durften 3/io  bzw. 4/jo 
bebaut und zwei zum dauernden A ufenthalt dienende Geschosso  
errichtet werden. Jedoch war auch im Dachgeschoß ein A u s
bau bis zu Y2  und im K ellergeschoß bis zu 3 / 4  zu lässig . Grenz- 
und Straßenentfernung m indestens 4 m.

D er G eltungsbereich der offenen B auw eise umfaßte nach 
Hugo*) 26 4 8 0  ha. D as übrige auf 46600  ha geschätzte  Areal 
entfiol auf die geschlossene Bauweise.

D iese neue Bauordnung zeigte gegenüber der von 1887  
entschiedene F ortschritte, doch war dabei die M öglichkeit der 
Schaffung von E igenhäusern nur für die wohlhabenden, nicht 
aber auch für die m ittleren und arbeitenden K lassen in 
genügender W eise berücksichtigt worden. A nscheinend geschah  
dies in der irrigen V oraussetzung, daß die Bodenpreise die Er
richtung solcher Gebäude doch nicht zulassen würden und 
w eil man die sozialen und w irtschaftlichen Gefahren, die in der 
weiteren A usdehnung der M ietkaserno liegen, noch n icht er
kannt hatte.

D ie Bestim m ungen hinsichtlich der W ohnräum e im K eller 
und Dach des Landhauses waren auch dehnbar. D ie Speku
lanten entw ickelten daraus bald zw ei neue W ohngeschosse, das 
heißt die Landhausm ietkaserne m it vier bewohnbaron Ge
schossen. D er R egierungspräsident und der M inister der 
öffentlichen Arbeiten traten dieser, dem G eist der Bauordnung  
unzw eifelhaft zuwiderlaufonden Landhausm ietkaserne entgegen, 
jedoch das O berverwaltungsgericht, a ls H üter des starren B uch
stabens, entschied im Oktober 1894 gegen die V erw altungs
behörden.

Obwohl die Bauordnung von 1892 den egoistischen Forde
rungen der Spekulation mehr R echnung trug als den be
rechtigten  sozialen und w irtschaftlichen Forderungen der A ll
gem einheit, so war die Spekulation doch nicht zufrieden. Tiefe 
E ntrüstung wurde nam entlich gegen  die Landhäuser erregt. 
D ie P resse wurde m it Schlagw orten, „Schädigung des N ational
w ohlstandes“, „Konfiskation des E igentum s“, in B ew egung ge
setzt, und sogar das preußische Abgeordnetenhaus nahm am 
10. Juni 1896 einen gegen diese Bauordnung gerichteten  A n
trag an.

*) D ie  d eu tsche S tadtverw altu ng: 1901.



Nr. 9. VH. Jahrgang Wochenschrift des Architekten-Vereins zu Berlin 85

Dio F olgen  blieben nicht aus. D ie Verordnungen vom  
31. Mai 1894 und vom 24. A u gu st 1897 erfüllten fast alle 
W ünsche der Spekulation und lieferten weite Gebiete der 
näheren und weiteren Umgebung der M ietkaserne aus. Auch  
wurde die von der Spekulation geschaffene Landhausm iet
kaserne in Friedenau, S teg litz  und Pankow als dreigeschossiges 
Landhaus, ohne Dachausbau und Keller bis 90 qm, sanktioniert.

ln Berlin und den Orten innerhalb der Ringbahn waren 
inzw ischen eine ganze Reihe neuer Bebauungspläne aufgestellt 
worden, welche die w eitere Erschließung der bisher noch un
bebauten Teile erforderlich machte. In dor Hauptsache blieb 
es dabei bei den Grundzügen des P lans vom Jahre 1862, ob
wohl an einigen Stellen auch kleinere V erbesserungen fest
g este llt  werden können.

D io bedeutendsten Nouanlagon und U m gestaltungen traten  
im W esten und in Charlottenburg durch zwei neue große 
Verkehrsstraßen, den in den Jahren 1888 bis 1886 angelegten Kur- 
fürstondamm — der Ende der 80 er Jahre auch die A nlage der 
Kolonie Grunowald, später auch die Parzellierung von Dahlem  
brachte —  und die in den letzten  Jahren angelegte Döberitzer 
Heerstraße — welche auf die Bebauungspläne der ganzen  
w estlichen und der anschließenden Gebiete, bis nach Spandau 
und darüber hinaus vö llig  um gestaltend wirkte — ein. Im 
Süden und Südw esten hat die A usführung des Teltowkanals 
gleichfalls große U m wälzungen in den Bebauungsplänen und in 
dor A nsiedlung gebracht, und gleiche, ja  vielleicht noch viel 
bedeutendere U m gestaltungen wird der im Norden geplante 
Großschiffahrtsweg Berlin— Stettin  und die anschließende 
Industriebahn T egel— Friedrichsfolde— Oberschöneweide bringen.

Dio A nlage der D öberitzer H eerstraße bedingte die B e
se itigu n g  einer größeren Zahl von Gebäuden in der alten 
B ism arckstraße zu Charlottenburg. Um die K osten dafür zu 
decken, wurden der S tadt Charlottenburg und der bei der A n
lage finanziell beteiligten D eutschen Bank verschiedene Zu
geständnisse h insichtlich der höheren A usnutzung der durch 
diese Straßonanlage neu erschlossenen Gelände gegeben. D ieser  
Anlaß führte zum Erlaß der neuon Vorortbauordnung vom 
21. A pril 1908, welche nicht allein für das Gebiet der Döbe
ritzer Heerstraße, sondern auch für w eitere andre Flächen der 
Gemarkung von Groß-Berlin eine ganz w esentliche V er
schlechterung der Bauordnung vom Jahre 1897 brachte.

A us dem Bereich der Vorortbauordnung fielen dio bisher 
dazu gehörigen Teile von Charlottenburg, W estend, Schöne
berg und Rixdorf. In den außerhalb der Ringbahn gelegenen  
Teilen von Schöneberg und Rixdorf blieb dio Bauordnung von 
1892 in Kraft. Für W estend wurde am 21. Februar 1903 \ 
eine gesonderte Bauordnung m it w esentlicher V erschlechterung  
erlassen. —  A usnutzungserhöhung auf 5/io, bei Ecken auf g/ \ q. 
Geschoßzahl von zw ei auf vier, dor Bauwich wurde von 4 auf ! 
5 m erhöht, dafür aber größere Frontlängen, 50 m s ta tt  40 m, 
zugelassen. —  Von den bisherigen Landhausbezirken wurden 
ganz erhebliche Geländeilächen der geschlossenen B auw eise zu
gew iesen , u. a. verschwand dabei das Landhaus an der ganzen  
linken Oberspree von Treptow bis Köpenick. A uch selbst der 
forstfiskalische B esitz  der Köllnischen- und Spree-Heide wurde 
der M ietkaserne ausgeliefert.

Zu den oben erwähnten bisherigen zw ei B auklassen der 
offenen B auw eise des Jahres 1897, die je tz t die Namen 
C =  2 G eschosse und D =  3 G eschosse erhielten, kamen zwei 
neue, A  und B genannt. In K lasse A  durften an regulierten  
Straßen 5/ i0, bei Ecken 6/io, an unregulierten 4/j0, bei Ecken  
r,/io der Grundstücksflächo bebaut und vier bzw. drei Geschosse 
m it einer M aximalhöhe von 18 bzw. 15 m sow ie einem B au
wich von 5 m errichtet werden. In K lasse B  waren 4/ 10 B e
bauung, bei Ecken 5/io und drei Geschosse m it M aximalhöhe 
von 15 m zu lässig , Bauwich 4 m. W ohnräume waren hier im 
Keller und Dach verboten. In K lasse C und D war die Er
richtung von Quergebäuden, die m it dem Vordergebäude durch 
Seiten- oder M ittolflügel verbunden sind, untersagt. B ei 
K lasse D war außerdem künftig die B enutzung der K eller
räume für W ohnzw ecke verboten. Auch waren hier zum Teil 
Anlagen, die Geräusch, Geruch und Rauch usw . verursachten, 
also gewerbliche, nicht zugelassen.

D ie Verschiebungen, die m it diesen einzelnen Klassen vor
genommen wurden, brachten fast überall eine größere Bebauungs
fläche und eine Verm ehrung der G eschosse. Der Bereich der 
jieuen Vorortbauordnung umfaßte nach Dr. K eller und Ph.

N itze*) 39087  ha der geschlossenen und 85972  ha der offenen 
B auw eise. K lasse A  und B 2095 ha, K lasse C 29463  ha, 
K lasse D  43314  ha, davon 1225 ha, wo Gewerbebotriebo aus
geschlossen  waren.

D ie einzige nennenswerte Verbesserung, die die Bauord
nung von 1903 brachte, war die H erabsetzung der Geschoßzahl 
und dor bebauten F läche für das Tem polhofer-Feld. Aber 
schon am 22. A ugust 1898 wurde diese V erbesserung wieder 
aufgehoben und das ganze fiskalische Gelände der größten zu
gelassenen B audichtigkeit, der fünfstöckigen M ietkaserno aus
geliefert.

Am 28. Mai 1907 wurde die Vorortbauordnung unter 
nochmaliger Erweiterung des Gebiets —  nur D eutsch-W ilm ers
dorf, wo zum Teil die Bauordnung von 1903 blieb, wurde aus
geschlossen — nochmals erheblich u m gestaltet, das heißt wie 
immer, den Interessen der Grundstückspekulanten angepaßt. 
Das Vorgartenland durfte in seiner ganzen Fläche auf den- un
bebauten Teil gerechnet werden, früher nur ein Streifen von 
4 m. In K lasse A  durften überall r'/io bzw. 6/io bebaut werden, 
M aximalhöhe von 18 m bei vier Geschossen. K lasse C, zwei 
Geschosse, wurde D und K lasse D , drei Geschosse, wurde C 
genannt. Für die offeno B auw eise wurden Maximalgobäudo- 
längen (30 m) festgesetzt. In K lasse C und D wurden m it 
Seitenflügeln verbundene Quergebäude unter B eachtung gew isser  
Maße erlaubt und auch die Errichtung von Doppelhäusern er
leichtert. Dafür aber die Kellerwohnungen in K lasse D (früher 
C) auf dio H älfte eingeschränkt. In einer neuen K lasse E 
( 3 / 4  bzw. 4/io bebaute Fläche, zwei Geschosse), durch welche 
vornehme V illenviertel begünstigt werden sollten, waren Doppol- 
häuser n icht und Seiten- und M ittelflügel nur in geringem  
Maß zulässig. Im Dach, w elches zur H älfte für W ohnzwecke 
eingerichtet werden konnte, durften gesonderte W ohnungen und 
Küchen nicht hergestellt werden. Im K eller betrug die A us
nutzung nur 60 qm einschließlich Läden. M it der Baupolizei- 
ordnung vom 6. September 1911 wurde auch dieso le tz t
genannte Vorortbauordnung einer nochmaligen Aenderung  
unterworfen. Außer verschiedenen Verschiebungen und A u s
dehnungen dos Geltungsbereichs und sonstigen  kleineren Aende- 
rungen wurde auch für die von Berlin entfernter liegenden  
Gebiete eine neue B auklasse, die K lasse F , geschaffen. Höchste 
Bebauung 3/io, Ecken 4/io- Durch Ortspolizeivorordnungen is t  
noch w eitere E inschränkung m öglich. H öchstens zwei Ge
schosse, Kellergeschoß darf nicht und Dachgeschoß unter g e 
w issen Bedingungen nur zum Teil zu W ohnzwecken benutzt 
werden.

Eine w ichtige N euerung brachte schon die Bauordnung  
von 1907, die P olizeiverw altung konnte auf den von den Ge
meindebehörden bezeichneten Baublöcken unter gew issen  V or
aussetzungen die Erbauung von Reihenhäusern zulassen. 
D iese Bestim m ungen wurden durch die neueste Bauordnung von 
1911 für die Gebiete der offenen B auw eise ganz erheblich er
w eitert und den praktischen Bedürfnissen mehr angepaßt.

Am 10. Juni 1907 wurden endlich für das H eerstraßen
gebiet die Errichtung und Erw eiterung von gew erblichen A n 
lagen (Rauch, G eräuschbelästigungen usw .) verboten und am 
24. A u gu st 1909 wurde für die Baublöcke am R eichskanzler
platz die fünfgeschossige geschlossene M ietkaserne, an Stelle  
der viergeschossigen  offenen B auw eise zugelassen. Am
3. April 1909 wurden Teile von L ankw itz und T egel in andore 
K lassen versetzt. Am  15. März 1910 erhielten die außerhalb 
der Ringbahn liegenden Teile von D eutsch-W ilm ersdorf, Schöne
berg, Rixdorf, L ichtenberg, Boxhagen-Rum m elsburg und Stralau  
eine m it der Vorortbauordnung von 1907 fast genau überein
stimmende neue Bauordnung. Außerdem bestehen für ver
schiedene Teile Groß-Berlins noch Sonderbestim m ungen und 
sonstige kleinere neuere Abänderungen, die hier aber ver- 
nachläßigt werden können.

Ebenso muß verzichtet werden, hier auf die Bauordnung  
der Städte des Regierungsbezirks Potsdam  einzugehen, dio nicht 
zum Bereich von G roß-B erlin  gerechnet werden. E s soll nur 
hervorgehoben werden, daß die dort geltende Bauordnung nach 
dem U rteil von P . Voigt**), dem sich Dr. K eller und Ph. Nitze**’) 
inhaltlich anschließen, in jeder B eziehung noch tie f unter den 
für Berlin und seinen Vororten geltenden B estim m ungen stehen. 
Nach dieser Bauordnung is t  die hochragende M ietkaserne

*) G roß -B erlin s b aulich e Zukunft.
*■) G rundrente und W oh nu n gsfrage.

***) G roß -B erlin s bauliche Zukunft.



8 6 Wochenschrift des Architekten-Vereins zu Berlin Sonnabend, 2. März 1912

auch dort zugelassen, wo sogar eine regelrechte Kanalisation  
und W asserzuführung fehlt, wo also schon die größten hygie
nischen Bedenken solchen M enschenanhäufungen entgegenstehen.

H insichtlich der M ietsteigerung se it 1800 besitzen wir 
w enig sta tistisch es M aterial. In Berlin, wo 1785 eine Kopf
quote vou 20 bis 25 M. erm ittelt wurde, s tieg  im Jahre 1805, 
nach entsprechender Um rechnung der von R. K uczynski ge
gebenen Tabellen*), jede Fam ilie zu fünf Köpfen angenommen, 
die Kopfquoto bei den staatlichen und städtischen Beam ten, 
also den Bevölkerungsklassen m it normalem Einkommen, auf 
rund 51 M. Für Charlottonburg errechnet P aul Voigt**) 

für 1865 . . . .  eine Kopfquote von 40 M.
„ 1880— 1881 .. „ .. 80 .,
.. 1 8 9 6 -1 8 9 7  „ ,. „ 156 „
.. 1898— 1899 .. „ 149 „

(Das Sinken 1896 bis 1899 is t  anscheinend auf das Zurück
gehen der loerstehendon W ohnungen zurückzuführen, wodurch 
der D ivisor, die Kopfzahl, ste ig t.) Für Schöneberg, avo  die 
W ohnungen nach den E rm ittlungen im A bschn itt I durch
schnittlich  etw as billigor sind a ls in Charlottenburg, wo auch 
der Prozentsatz an großen, also teueren W ohnungen, die die 
Kopfquoto erheblich erhöhen, geringer is t  als im letztgenannten  
Ort, errechnet sich nach der obengenannten Schrift von 
R. K uczynski für das Jahr 1906 eine Kopfquote von 159 M.

In den andren Großstädten is t ,  sow eit das verstreute  
dürftigo statistische M aterial entsprechende Schlüsse zuläßt, 
ungefähr dieselbe prozentuale M ietsteigerung zu verzeichnen.

F assen  wir die Hauptpunkte der zuvor geschilderten E nt
w icklung se it 1800 zusammen, dann finden wir zunächst, daß 
sich in Berlin in den 60 er Jahren bei der, durch den Bau der 
von allen H im m elsrichtungen in Berlin einmündenden Bahnen, 
zur E ntw icklung gekommenen großen Industrie und der sich 
s te ts  mehrenden Bevölkerung die W ohnungsverhältn isse w esen t
lich verschlechtert und auch verteuert haben. W ir sahen Endo 
1800 bei 145021  Einwohnern und 6644 Gebäuden eine B e
hausungsziffer von 21,8. 1861 ergaben sich bei 528 900 Ein- 
Avohnern und einer Beliausungsziffor von 46 rund 11500  Gebäude. 
D ie Bevölkerungszahl Avar som it um 2 6 5 % , die Gebäudezahl 
dagegen, wohl in dor H auptsache w egen der finanziellen Nach- 
Avehon der langen und zum Teil sehr unglücklichen napoleonischen  
K riege, nur um rund 75 %  gestiegen .

D a ein Eingreifen dos S taats, a v ío  zur Z eit Friedrich des 
Großen, infolge der eignen bedürftigon L age der Staatsfinanzen, 
kaum m öglich und bei der durch die Städteordnung von 1808  
sanktionierten Selbstverw altung der Städte und endlich auch 
bei den A nschauungen dos nach den Kriegen zur Herrschaft 
gelangten  w irtschaftlichen L iberalism us m it seiner Parole „laissor 
faire, laisser passer“ kaum tunlich war, so konnten die Folgen  
naturgemäß nicht ausbloiben. In den 60 er Jahren A v a r  über
dies, w ie wir w eiter gosehen haben, bei don noch sehr be
schränkten V erkehrsverhältnissen eine A nsiedlung der sich immer 
mehr häufenden Berliner B evölkerung in entlegeneren, Aveniger 
bevölkerten und billigeren Vororten untunlich, die Spekulation  
konnte deshalb in jeder H insicht ungehindert die Mietkopfquoto 
auf über das Doppelte von 20 bis 25 auf 51 M. steigern.

V ergleicht man diese Berliner Kopfquote von 51 M. m it 
dor Charlottenburger Kopfquote vom Jahr 1865 m it 40 M., der 
nach P . V o ig t ein Bodenpreis von 5 bis 6 M. zu Grunde lag**), 
und berücksichtigt man, daß es sich in Charlottenburg seiner
zeit zum eist um neue, also teuere H äuser handelte, so  k o m m t  
m an  zu  dem  E r g e b n is ,  d aß  d ie  M i e t s t e i g e r u n g  v o n  
1800 b is  M it t e  d er  6 0 e r  J a h r e  in  d er  H a u p t s a c h e  a u f  
d ie  G r u n d r e n t e n b i ld u n g ,  a l s o  a u f  d ie  B o d e n s p e k u la 
t io n  z u r ü c k z u f ü h r e n  ist. D ie den Spekulanten hierbei mühe
los und ungehindert in den Schoß gefallenen hohen Gewinne
— bei einer Kopfquote von nur 20  M. und rund 500000  E in 
wohnern ergibt sich schon eine Summe von 200 M illionen Mark
-  waren zw eifellos die a llein ige U rsache zu dem sich dann auf 

das ganze S tadtgeb iet und die U m gebung ausdehnenden Boden- 
Avucher.

D ie während der Gründerjahre in Szene g esetzte  A nsied
lung der B evölkerung in Landhauskolonien verfolgte, w ie w ir 
sahen, nicht mehr das ursprüngliche Ziel, die B evölkerung von 
der drückenden M iotlast der S tadt zu befroien und ihr auf 
billigerem  Boden billigere W ohnungen zu schaffen, sondern sie

*) E inkom m en und M iete 1910.
*•) G rundrente und W oh n u n gsfrage,

hatte led iglich  den Endzweck, dor Spekulation neue Gebiete zu 
eröffnen und ihr dort die sofortige R ealisierung der grundlos in 
die Höhe getriebenen W erte zu erm öglichen. N icht die B e
völkerung, die seinerzeit Avegen der hohen M ieten' vö llig  unbe
friedigende W ohnverhältnisse hatte, n icht die W ohnungsnot und 
das W ohnungselend bestim m te die Zahl der geplanten Land
haussiedlungon, sondern lediglich die große Zahl der Speku
lanten, die zu ihrer B etätigung immer größere Gebiete nötig  
hatten. Auch die Orte und der U m fang dieser Gründungen in 
allen H im m elsrichtungen Avurde n ich t bestim m t durch die sich  
dort ergebenden Avirtschaftlichen NotAvendigkeiten, sondern led ig
lich durch den B esitz  und die Grenzen der mehr oder w eniger  
kapitalkräftigen G esellschaften. D iese U nnatur der Gründungen, 
die m it und ohne W irtschaftskrisis zusaminenbrechon mußte,

! konnte in den W olinungsverhältnisson naturgem äß n ichts bessern, 
sondern nur verschlechtern. D er V ergleich der B ohausungs- 
ziffern in Berlin von 1861 bis 1885 ergibt som it auch eino 
Steigerung von fast 5 0 %  und die für Charlottenburg gegebenen  
Mietkopfquoten von 1865 bis 1880/81 sogar eine Steigerung  
von 100% . D e r  E r f o lg  d e r  L a n d h a u s g r ü n d u n g e n  Avar 
a ls o  e in o  V e r s c h le c h t e r u n g  d e r  W o h n u n g e n  um  50 %  
u n d  e in o  V e r t e u e r u n g  um  100% .

S etz t man die Erhöhung der A rbeitslöhne und der B au
stoffpreise, also dio S teigerung der H ausbaukosten hierbei auch 
sehr hoch an, so ergibt dieso Kopfquotenerhöhung, auf die 
1%  M illionen der B evölkerung von Groß-Berlin umgerechnet, 
doch noch einen BodenspekulationsgeAvinn von m indestens 600  
M illionen Mark. E rw ägt m an, daß die Spekulation diesen  
hohen Gewinn roalisieren konnte zu einer Zeit, wo auf dem 
ganzen W irtschaftsleben noch die NacliAvehen des Zusam m en
bruchs der Gründerjahre lasteten , zu einer Zeit, wo niedero 
Löhne, A rbeitslosigk eit und U nterernährung der Bevölkerung  
überall in E rscheinung traten, berücksichtigt man w eiter, daß dio 
B evölkerung dieser AusAvuchorung vö llig  verständnislos und 
apatisch gegenüber stand, dann wird man verstehen lernen, daß 
sich die treibenden Kräfte dor Spekulation zur Z eit steigender  
Konjunktur immer mehr entfalten und zum Schluß sich sogar 
die herrschenden Kreise der Kommunen und der R egierung  
dienstbar machen konnten.

B ei der A ufstellung  der einzelnen Bebauungspläne, über 
Avelche Avir w eiter oben dio einzelnen D aten aneinander gereiht 
haben, kam geAvollt oder ungew ollt nur das Interesse der aus
beutenden Spekulation und nicht das der Bewohner zur Gel
tung. Und die Bauordnungen, die doch in erster L in ie zum  
Schutz der sanitären und sicherheitspolizeilichen Forderungen  
der A llgem einheit erlassen Avaren, unterstützten  schließlich von  
Stufe zu Stufe g leich fa lls nur dieses zur H errschaft gelangte  
A usboutungssystom . D ie Gebiete der Vororte, die infolge der 
geschilderten noch sehr niederen Bodenpreise und auch Avegen 
der sich mehr und mehr bessernden Verbindungen durchaus zu 
einer A nsied lung in E igenhäusern oder Avenigstens zur Schaffung 
verbesserter W ohnverhältnisse geeign et hätten, Avurden durch 
die fortwährenden Aenderungen der Bauordnungen nach und 
nach system atisch  dor Spekulation ausgeliefert. D ie B estim m ung  
der Bauordnung, die die Erbauung von Gebäuden an unregu
lierten Straßen —  die sogenannte K lasse II  —  zuließen, Avurden 
außerdem durch ortsstatutarische B estim m ungen, die im Interesse  
der aus der K analisation und der W asserleitung den Gemeinde- 
kasson zufließenden Einnahmen erlassen wurden, praktisch außer 
Kraft gesetzt. Dor von den einzelnen Gemeinden ausgeübte  
Zwang, vor dor Bebauung der Gelände umfangreiche und un
nötig  breite, m it den besten M aterialien horgestellte Straßen  
anzulegen, ZAvangen die B esitzer direkt, dann auch die höchste 
A usnutzung, die fünfgeschossige M ietkaserne, anzustreben. End
lich hatte das ste tig e  Nachgoben der R egierung bei der Um- 
Avandlung der Landhausbezirke in Hochbaubezirke auch unAvill- 
kürlich die W irkung, daß die Torrainspekulanten das Gelände 
der Landhausbezirke —  in der E rwartung, daß sie  später bei 
der U m wandlung in Hochbaubezirko noch größere Gewinne er
zielen könnten —■ künstlich zurückhielten, also die Errichtung  
von Eigenhäusern oder w enigstens eine Aveiträumigere B ebauung  
an und für sich schon unm öglich machten. So verschwanden  
nach und nach die schönen Park-, W ald- und Gartengrund
stücke, auch dio im  B esitz  des S taats befindlichen, in  der 
näheren U m gebung ATon Berlin und die fünfstöckige M ietbaserne 
m it all ihren Schäden kam als E rsatz!

D ie in den Vororten dadurch eingetretene V erschlechterung  
der W ohnverhältnisse konnte dann auf das eigentliche Berlin
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naturgemäß nur in ungilustigsterW eise zurückwirkon. E ine ste tig  
steigende Behausungsziffer, also eino V erschlechterung und 
immer mehr in die Höhe gehonde Mieton, waren die Folgen.

E in wahres W under is t  es, daß uns unter solchen V er
hältn issen  so nahe vor den Toren von Berlin die reizende 
Landhausanlage Grunewald geblieben is t. A ber diese ist, was 
besonders hervorgehoben worden muß, nur geblieben durch 
Maßnahmen einer großzügigen großen Terraingesollsehaft. — 
R egierung und Gomoinde wären hier gew iß ebenso umgefallen, 
w ie bei den andren w estlichen und südw estlichen Gebieten, 
wenn es nur dio Terrainintoressenten gofordert haben würden.

E s is t  vielfach die A nsicht vertreten, daß dio Aufpflaste
rung m öglichst vieler M ietkasernen an m öglichst breiten Straßen  
auf dem Gelände einer Gemeinde nicht allein die Interessen der 
Grundstücksspekulanten, sondern auch —  und zwar in der 
H auptsache — die Interessen dor Gemoindo fördere! W elch  
großer Irrtum! D ie Macht, der Einfluß und selbst der Name 
einer Gemeinde lieg t doch nicht in der Einwohnerzahl, sondern 
ausschließlich in  der w irtschaftlichen und kulturellen L eistu n gs
fähigkeit, das is t  in der Hauptsache in dor Steuerkraft. —  N ie
mand wird bestreiten können, daß ein Gomoinwesen, dessen Go- 
lände m it fünfstöckigen M ietkasernen b e se tz t ' ist, dio Bevölke- 
rungsschichton aufnehmen, dio, w ie w ir erm ittelt, zu über 80 %  
nur ein Einkommon von höchstens durchschnittlich 1200 M. 
haben, eine Bevölkorung, die, w ie allgem ein bekannt is t, sehr 
hohe Schul-, Krankenhaus- und Arm enlasten, hohe V erw altungs
kosten sow ie auch prozentual sehr hoho Betriebskosten der Ge
m eindeeinrichtungen erfordert, w irtschaftlich doch ganz erheb
lich schlechter g este llt  is t als ein Gemeinwesen m it weiträum iger 
Bebauung, auch wenn die B evölkerungsschichten dieser Bebauung  
nicht ausschließlich den bosseren Ständen angehören. So beträgt 
z. B. der D urchschnitt der staatlichen Einkomm ensteuer in 
Berlin 18 M., in den östlichen Vororten dagegen nur 8 M. im 
Grunewald aber 135 M. Infolgedesson habon Berlin 100% , Grune
wald nur 15% , die östlichen Vororte aber 200%  bis 300%  
Gemeindoumlagen. Und der Aufwand für die Gemeindeein
richtungen steh t im umgekehrten V erhältnis zur steuerlichen  
L eistungsfähigkeit, so zahlt u. a. Grunewald für seine V olks
schulen nur 7 %  seiner staatlichen Steuer, W eißensee dagegen  
160% .*) Daß diese w irtschaftlichen N achteile der m it M iet
kasernen besetzten Städte oder Stadtteile m it der Z eit immer 
mehr zunehmen m üssen, werden wir in den weiteren A bschnitten  
noch näher nachweisen.

Auch dio w eitere Annahme, daß durch das Verpüanzen der 
M ietkasernen w enigstens dio Grundbesitzer, das heißt die A lt
eingesessenen, erhebliche finanzliche V orteile hätten, is t, ab
gesehen von geringen Ausnahmen, w ie z. B . bei den Schöne
berger sogenannten Milliononbauern, gleichfalls durchaus irrig. 
In Berlin gab es nach einer Zusam m enstellung vom 1. April 
1910**) bei 28457  benutzten Grundstücken nur noch 957 B au
stellen, die, sow eit der S taat oder die Kommune nicht in Frage  
kommen, wohl ausschließlich in Spekulationshänden sind, ln  
Charlottenburg gab es nach P . V oigt*’4) schon se it A nfang der 
7 0er  Jahre kein Ackerland mehr, auch war zur selben Zeit

das ganze Gebiet von Groß-Berlin bereits in Spokulationshänden. 
W enn auch boim Zusammenbruch der Gründerjahre Gelände 
von erheblichem Um fang in der Um gebung von Berlin wieder 
in  dio Hände dor ursprünglichen Besitzer zurückgefallen sein 
mag, so kann man doch m it Sicherheit annehmen, daß bei der 
Ende dor 80 er Jahre einsetzenden weiteren W ertsteigerung der 
allergrößte Teil des noch unbebauten B esitzes, sow eit es in 
greifbarer Z eit zur Bebauung kommen kann, wieder in Speku
lationshänden war. A lso  nicht die alteingesessenen Bürger haben 
den Gewinn eingeheim st, sondern die vielen großen und kleinon 
Spekulanten, die m eist noch nicht einmal in dem betreffenden 
Ort ansässig  sind, also vielfach noch n icht einmal zu einer 
entsprechenden B esteuerung lierangozogen werden konnten. —  

Nach den Erm ittlungen am Schluß dos A bschnitts I  be
trägt die jährliche G esam tbelastung durch dio Spekulation für 

| die jetzigen  bebauten Grundstücke in don Groß- und größeren 
Städten schon rund 600 M illionen Mark. D ieselbe Zahl ergibt 

: sich auch, wenn die für 1896/97 für Charlottonburg gegebene 
Kopfquote im angem essenen V erhältnis —  wie oben für das 

| Jahr 1880/81 —  auf die in F rage kommende gesam te B evölke
rung der Groß- und größeren Städte umgereclinot wird.

U nser Außenhandel hat im Jahre 1909 die Gesamtausfuhr
ziffer von 7137,5 Millionen Mark erreicht. Nimm t man bei 
dieser Gesamtausfuhr auch einen hohen D urchschnittsgew inn  
von rund 15%  an, dann orgibt sich, daß je tz t schon über 
die H älfte des dabei erzielten Gewinns in die Hände der Grund
stückspekulanten fließt. B erücksichtigt man w eiter dio be
deutenden Summen, die je tz t schon auf dem unbebauten Boden 
ruhen — Spekulationsgew inne, deren Zinsen unsrer B evölke
rung nach und nach bei dor Bebauung aufgebürdet werden 
m üssen — , dann wird man zu dem Endergebnis gelangen, daß 
d er  E r t r a g  u n s r e r  v o n  a l l e r  W e l t  so  b e w u n d e r te n  
u n d  b e n e id e t e n  A u s f u h r  in  n ic h t  a l l z u  f e r n e r  Z e i t  in  
g a n z e r  H ö h o  d ie s e m  v o m  S t a a t e  s a n k t io n ie r t e n  B o d o ti-  
w u c h e r  zu m  O p fer  g e b r a c h t  w e r d e n  m uß.

D ieses is t  der Enderfolg einer unter den vorteilhaftesten  
rechtlichen und w irtschaftlichen Bedingungen arbeitenden Selbst
verw altung, einer Selbstverw altung, die, um nochmals im Sinne 
von Dr. Keller und Ph. N itze zu sprechen, die großen gem ein
samen Interessen der Bevölkerung und des Staats den klein
lichen und egoistischen Interessen der K irchturm spolitiker und 
der dividendenhungrigen Bodenspekulanten Schritt für Schritt 
opferte und noch opfert.

Daß ein w eiteres Fortschreiten auf dieser Bahn im Interesse 
unsrer ganzen sozialen und w irtschaftlichen V erhältnisse für 
dio D auer undenkbar is t, daß die R egierung m it der s t ill
schweigenden B egünstigung der Interessen und der Bestrebungen  
der Spekulanten H alt machen und daß die Parole „laisser faire, 
laisser passer“ auf dem Gebiet des W ohnungsw esens ebenso ver
schwinden muß, w ie sie auf dem Gebiet des übrigen W irtsehafts- 
ebens län gst zum großen Sogen des Vaterlands verschwunden  

is t, werden wir in den folgenden A bschnitten w eiter erörtern.
(E s fo lg t  A b sch n itt I I I : D ie  bei der P reisb ild u n g  der stä d tisch en  I iod en w erte  

treibenden  K räfte uud In stitu tio n en .)

Zur Organisation des technischen Unterrichts
Redo,  g e h a l t e n  in der F re ie n  S t u d e n t e n s c h a f t  v o m  G eh e im en  H o fr a t  Cornelius Gurlitt in D r esde n

Meine Herren!
W ir sind hier kein K ultusm inisterium  und auch keine Ober

schulbehörde! Infolgedessen hat es wohl auch nicht viel Zweck, 
wonn ich hier vor Ihnen m it Vorschlägen für Verbesserungen  
des technischen U nterrichts auftreten wollte. Es kann sich nur 
um allgem eine Betrachtungen handeln. S ie sind junge Männer, 
und die Zeit lieg t vielleicht nicht mehr so fern, wo S ie selbst 
in die P raxis der L ehrtätigkeit eintreten werden. Dann wird 
es v ielle ich t g u t sein, daß Sie beizeiten einige von den Schw ierig
keiten können lernen, dio Ihre Lehrer je tz t beschäftigen. E s 
wird dies besser sein, als darauf hinzuweisen, wie die L ösung  
der Fragen mir oder ändern vorschwebt; Lösungen, von denen 
wohl sicher keine die unbedingt richtige is t. Auch w ill ich an 
das, w as ich in einem A ufsatz über den Hochschulunterricht 
vor 1%  Jahren vorgeschlagen habe, nicht im einzelnen an
knüpfen; denn auch die dort gem achten Vorschläge habe ich

* Y U V 1.' D r- J ä g er , „G rundriß der W oh n u n gsfrage und W ohnuD gspolitik“. 
) lä g l ie h e  R undschau vom  21. Jan uar 1911.
) G rundrente und W oh nu n gsfrage.

niemals so aufgefaßt, daß durch sie die Erfüllung allor W ünsche  
erreicht werde. Ich habe auch damals nur auf F ehler hinge
w iesen, und so möchte ich denn auch hier nur auf solche 
hinweisen, auf einzelne Punkte, die unsern U nterricht benach
teiligen.

Zunächst ein paar geschichtliche Bemerkungen! D er tech
nische U nterricht is t  noch n icht alt; vor einem Jahrhundert 
etw a war die F rage noch gar nicht offen, ob es eino technische 
W issenschaft gebe oder geben könne; vor einem Jahrhundert 
bestanden zwar schon —  zuerst in  Paris —  Akademien und 
Bauschulen, an denen Techniker herangebildet wurden. E s ent
standen in jener Z eit auch Lehrbücher, die in ihr Lehrgebiet 
alles das hineinnahmen, w as damals vorgetragen und geübt 
wurde. D iese Bücher sind auch für die modernen Techniker 
noch lehrreich, nam entlich auch nach historischer Seite, hin
sichtlich  des Um fanges der zu lehrenden Disziplinen. S ie  um
fassen nur einen sehr bescheidenen Teil des heutigen B au
schaffens. Das Bauingenieurwesen war vom Hochbau noch nicht 
getrennt. A ls  dann zu A nfang des 19. Jahrhunderts in allen
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Ländern das Bedürfnis sich geltend machte, dio heimisohon In
dustrien zu stärken, als man einsah, w ie groß dio industrielle 

•.Ueberlegenkeit Englands war, kam man auf den Gedanken, In 
dustrieschulen oder Gewerbeschulen zu gründen, In stitu te , die 
schon etw as mehr unsern technischen H ochschulen glichen. 
D io U niversitäten  freilich hielten sicli für hochorhaben über 
die technischen W issenschaften, so daß man nicht daran dachte, 
die Technik in ihren Lehrplan einzugliedern. Anders in Ländern 
m it jüngeren U niversitäten: A m erikanische Professoren haben 
uns un längst über die dortigen Einrichtungen berichtet: Einer 
von ihnen sagte, man habe drüben in außerordentlich vielen  
D ingen von den deutschen Hochschulen gelernt, n icht aber, daß 
diese notw endig von den Technischen Hochschulen getrennt sein  
müßten. Denn in  A m erika sind tatsächlich  U n iversitä t und 
Technik miteinander verknüpft, haben manche U niversitäten  
technische Fakultäten.

Noch in der Z eit des großen K rieges von 1870/71 war dio 
H auptlehranstalt in Sachsen für die höheren Techniker die poly
technische Schule in Dresden. D iese nahm zunächst junge  
L eu te  von nicht unter 10, se it 1871 von n icht unter 17 Jahren  
auf und behielt diese fünf Jahre hindurch, so daß dio normale 
A bgangszeit der technischen Studenten von damals 21 bis 23  
Jahre war. S ie w issen , daß heute für denjenigen, der dio Tech
nische H ochschule verläßt, wenn er dio im Lehrplan vorge
sehenen Sem ester und Exam en durchgem acht hat, 25, ja  26 
Jahre das normale A lter ist. D ie Männer, die unsere W issen
schaft auf ihre je tz ig e  Höhe gebracht haben, sind m it ihren 
Studien früher fertig  geworden als der N achwuchs. In dem 
A lter, in dem unsere jungen L eute ihro theoretischen Studien  
an den Lehranstalten abschließen, haben ihre Väter län gst in 
der P raxis gew irkt. E in so ausgezeichneter Mann, w ie der 
Ingenieur Mohr, der unserer Technischen H ochschule bis vor 
wenigen Jahren als Professor angehörte, is t  zum B eispiel m it 
21 Jahren in die P raxis oingezogen und doch ein Führer im  
theoretischen Fortschritt geworden. A us den Lebensbeschrei
bungen der m eisten Führer in den Ingenieurw issenschafton läßt 
sich dasselbe erkennen: D er Abschluß der theoretischen Studien  
erfolgte, w ie bei den m eisten ändern K ulturvölkern je tz t noch, 
so damals und auch bei uns früher, als dies heute der F all ist.

Nun hat sich je tz t allerdings der Lehrbetrieb geändert. 
Der U m fang der technischen Fächer, die A usdehnung der 
Technik hat, w ie S ie ja alle w issen , sich außerordentlich er
w eitert. W er an der Bauakadem ie in B erlin  in den 1870 er 
Jahren das A bschlußexam en machte, mußte sich sowohl in In
genieurw esen als in A rchitektur prüfon lassen. Obgleich man 
damals in jüngeren Jahren seine Studien abschloß, m ußte man 
sowohl als A rchitekt w ie als Ingenieur sich vorgebildet haben. 
H eute sind die Fächer sohon län gst getrennt. Ja, die Hoch
bauabteilung in Charlottenburg hat sogar schon heute ver
schiedene Exam ina, je  nachdem ob ein Student sich mehr der 
m ittelalterlichen Schule anschließt, der zw eite der /Renaissance, 
ein dritter mehr der Technik sich gew idm et hat.

Nun bin ich der M einung, daß sehr wohl nach der einen  
oder anderen R ichtung hin Erleichterungen geschaffen werden 
könnten. W ir fragen uns, ob es n ich t m öglich sei, das H och
schulstudium  zu verkürzen, oder wenn das sich als unm öglich  
erw eist, ob zum m indesten dahingowirkt werden kann, daß die 
Gym nasien ihre Schulzeit verkürzen. U rsprünglich bestanden 
diese aus sechs K lassen, von Sexta  bis Prima, je tz t aber haben 
sie neun K lassen. E s vollzog sich also auch hier gegen früher 
ein starkes Hinausziehen der A bschlußzeit.

W elches is t  der Grund, daß unsere Hochschulen so außer
ordentlich belastet worden sind und warum ist der A bschluß  
der Studien so w eit hinausgezogen? E s sind dies nicht aus
schließlich eigentliche U nterrichtsfragen, sondern ebensosehr 
Gründe mehr sozialer A rt. Einer der Gründe lieg t in dem von 
unseren Hochschulen aufgestellten Prinzip, daß diese g leich 
g este llt  werden m it der U n iversität; ein zw eiter in dem B e
rechtigungsw esen, das unserem Beam tentum  zugrunde liegt. 
W ir sind in D eutschland zu der allgem ein gü ltigen  M einung 
gekomm en, daß nur diejenigen in den Kreis der höheren B e
amten aufgenommen werden sollen, die das vorgeschriebene 
A bgangszeugnis einer akadem ischen U nterrichtsanstalt besitzen. 
D er Staat, der hier in erster L in ie das entscheidende W ort 
gesprochen hat, ste llte  den Grundsatz auf, daß keiner in den 
K reis seiner höheren Beamten aufgenommen werde, der nicht

! in einer bestim m ten Reihe von Fächern geprüft worden sei. 
■Geprüft wird aber nur der, der den vorschriftsm äßigen B ild ungs
gang durchmachte. D as Entscheidende im Leben unseres zu
künftigen Beam ten ist, daß er im rechten A ugenblick dio rechte 
Schule besucht, daß er also m it neun oder zehn Jahren in die 
S ex ta  gesch ick t wird. E ntscheidet sich der V ater in diesem  
A ugenblick anders, so wird seinem  Sohne das Fortkommen  
dauernd erschw ert. In den 50, 60 Jahren, die er später lebt 
und arbeitet, kann er sich zwar zu einer sehr w ichtigen und 
w ohlunterrichteten Persön lichkeit entw ickeln; doch kann er den 
schweren Fehler soines V aters nie wieder ganz gutm aelien. 
Derjenige, der etw a m it 19 oder 20 Jahren das Ziel der M ittel
schule n icht erreicht und sein M aturitätsexam en nicht bestanden  
hat, der steh t zum zw eiten Male vor der ungomein schweren  
E ntscheidung, indem er entweder durch W iederholen des 
Exam ens das Ziel zu erzwingen suchen muß oder auf eine 
ganze Reihe von B eschäftigungsarten  verzichten muß. E r ver
zichtet damit n icht nur auf den S taatsd ienst, sondern auch 
auf die Anerkennung, dem oberen Kreis der G esellschaft anzu
gehören, und darauf unter die erste K lasse der Techniker g e 
rechnet zu werden. W as er in den nächsten 30, 40 Jahren  
leistet, das kann zwar unter Um ständen dahin führen, daß er 
sich trotzdem eine hohe P osition  erringt, die auch im öffent
lichen Leben anorkannt w ird; jedoch gesch ieht dies unter sehr 
erschw erten U m ständen, so daß ein solches D urchringen zu 
den Ausnahm efällen gehört. Durch das B erechtigungsw esen, 
das in unserem S taat eine so große Rolle sp ielt, is t  diesem  
also erschwert, Männer, die außerhalb der normalen E nt
w icklungsart sich selb st förderten, für seine D ienste  an leitende  
Stollen zu bringen. D as B erechtigungsw esen  erzeugt dazu den 
Gedanken, daß die A n g st und die Sorge, die man bei den 
Prüfungen selbst Überstunden hat, ein M ittel zur Förderung der 
Studien sei. Man glaubt sie daher anderen als notw endiges 
A usbildungsm ittel aufzw ingen zu sollen. Nur zu viele  unter 
den Männern, die nun im öffentlichen Leben au leitenden Stellen  
stehen, bestehen daher auf dem Examen als auf einem not
w endigen M ittel zur H ebung des F leißes. W ir m üssen also 
damit rechnen, daß zunächst der S taat streng daran festhält, 
das Exam en als entscheidenden Prüfstein  für die A usbildung  
seiner B eam ten zu betrachten und das B estehen  eines solchen  
für seine Beam ten zu fordern.

E s is t  das Exam en aber ein recht zw eifelhaftes M ittel zur 
Erforschung des W ertes eines Mannes. Zunächst beruht mein 
Zweifel auf einem Grunde, der Ihnen, meine Herren Studenten, 
v ielleicht am besten gefallen  wird: E s is t  nämlich eine merk
würdige Erscheinung, daß, während in allen erdenklichen D ingen  
geprüft wird, während die T ätigkeit der D eutschen nach A n 
sicht anderer N ationen darin besteht, daß die eine H älfte  
unseres V olkes die andere prüft —  daß trotzdem kein Examen 
für Examinatoren besteht. Man kann näm lich ein sehr ge
scheiter, sehr gelehrter Mensch, ein vortrefflicher Techniker 
sein, ohne Geschick zum Prüfen zu haben. Einen Geschickten  
in diesem Fache nenne ich einen solchen MenschoD, der zu er
m itteln  versteht, was der Prüfling w eiß, aber nicht zu orm itteln  
sucht, was er n icht weiß. Z w eitens kann die Schuld des Miß
erfolges in dem Examen am P rüfling  liegen. D enn im Leben  
auch der tüchtigsten  M enschen beobachtet man A ugenblicke, in  
denen sie versagen. V iele leiden am E sprit d’escalier: Ihnen  
fä llt erst auf der Treppe ein, w'as sie eigentlich drinnen im 
Zimmer auf die an sio g este llte  F rage hätten  antworten sollen. 
W ie viele haben sich in der nächsten V iertelstunde nach dem 
Examen gesagt, es sei unbegreiflich, daß sie eine so leichte  
Frage n icht beantw ortet hätten. E s sind also sehr häufig Zu
fälligkeiten, die über ein L ebensschicksal entscheiden, in die 
Karriere junger L eute entscheidend eingreifen. E s wäre dies 
leichter zu ertragen, wenn der Moment n icht so häufig an 
einen jungen Mann heranträte, daß er im Exam en durehfallen  
kann. M it neun Jahren m acht er sein  Aufnahmoexamen in dem 
Gymnasium, m it 20  das M aturitätsexam en, m it 23 das V or
examen, m it 26 das H auptexam en, m it 29 das Baum eister
examen, zwischendurch das D oktorexam en und w ohl auch noch 
als R eservist das Ofliziersexamen. Sein H öhenflug bekommt 
einen Knick, wenn er in  einer dieser Prüfungen versagt. E s 
is t  v iel unerfreulicher, durch ein Exam en gefallen zu sein, als 
gar nicht sich  zu diesem gem eldet zu haben.

(F o r tse tz u n g  fo lg t)
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